
Hinweis:

Nach § 22 Straßengesetz Baden-Württemberg
(StrG BW) sind in einem Abstand von 15 m,
gemessen vom Fahrbahnrand der Kreisstraße,
keinerlei bauliche Anlagen zulässig
(Bauverbotszone).

Hinweis:

Gemäß § 4 (3) LBO sind in einem
Abstand von 30 Metern zu mit
Wald bestockten Flächen keine
baulichen Anlagen zulässig.


